
ABWÄGUNGSTABELLE  

Bearbeitungsstand: 02.09.2021 

Teil I zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, 

sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der 

Öffentlichen Auslegung vom 17.05.2021 bis 21.06.2021 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 u. § 3 Abs. 2 BauGB) 

und der 

Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 17.05.2021 bis 21.06.2021 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB) 

Teil II  zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der 

Öffentlichkeit im Rahmen der 

erneuten Öffentlichen Auslegung vom 02.08.2021 bis 23.08.2021 

(gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2, § 3 Abs. 2 BauGB u. § 4a Abs. 3 BauGB) 

und der  

erneuten Benachrichtigung und Einholung von Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange vom 23.07.2021 bis 23.08.2021 (gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 u. § 4 Abs. 2 

BauGB, § 3 Abs. 2 BauGB, § 4a Abs. 2 BauGB u.§ 4a Abs. 3 BauGB) 

 

zum Bebauungsplan und den Örtlichen Bauvorschriften  

 

„VOLKSBANK-AREAL“, Entwurf vom 01.04.2021 und erneuter Entwurf vom 07.07.2021 

der Stadt Wendlingen am Neckar 
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Teil I 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Esslingen 18.06.2021 

2 Verband Region Stuttgart 

3 

10.06.2021 

3 Regierungspräsidium Stuttgart – Referat 21, Raumordnung 15.06.2021 

4 Regierungspräsidium Freiburg- Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 16.06.2021 

5 Finanzamt Nürtingen - 

6 Deutsche Bahn AG 10.06.2021 

7 Arbeitsagentur Göppingen - 

8 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart - 

9 Handwerkskammer Region Stuttgart 01.06.2021 

10  Architektenkammer Baden-Württemberg - 

11 Netze BW GmbH Region Alb-Neckar 10.06.2021 

12 Transnet BW GmbH 18.05.2021 

13 Stadtwerke Esslingen am Neckar 31.05.2021 

14 GKW Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar - 

15 Freiwillige Feuerwehr Wendlingen - 

16 Zweckverband Landeswasserversorgung 17.05.2021 

17 Deutsche Telekom Technik GmbH (Mail wurde am 18.05. an korrektes PTI weitergeleitet, keine Rückmeldung) - 

18 Unitymedia BW GmbH Vodafone - 

19 Amprion 19.05.2021 

20 Bundesnetzagentur - 

21 Airport Stuttgart 28.05.2021 

22 Stadt Kirchheim unter Teck 

Stadt  

- 

23 Stadt Wernau am Neckar 

 

17.05.2021 

24 Gemeinde Oberboihingen - 

25 Gemeinde Unterensingen - 

26 Gemeinde Köngen - 
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Folgende Vereine / Verbände wurden über die Offenlage informiert: 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

V1 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 

 

- 

V2 Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Esslingen - 

V3 BUND Baden-Württemberg e.V. - 

V4 BUND Regionalverband Stuttgart - 

V5 NABU Deutschland, Gruppe Köngen-Wendlingen, Köngen  - 

V6 NABU Deutschland, Gruppe Köngen-Wendlingen, Wendlingen - 

V7  Handels- und Gewerbeverein Wendlingen e.V. - 

 

Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, die Ausführungen in der Begrünung werden ergänzt 

und zusätzlich unter die Hinweise in den Textteil aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Die von der Stadt Wendlingen beauftragte Starkregenuntersuchung 

befindet sich derzeit in der Bearbeitung und wird voraussichtlich 

Ende 2021 fertiggestellt. Ergebnisse werden dann im 

Baugenehmigungsverfahren Berücksichtigung finden.  

 

 

 

 

 

Eine Versickerung auf dem Gelände ist aufgrund der städtebaulich 

vorgesehenen hohen baulichen Ausnutzung der Fläche und 

Unterbauung dieser durch eine Tiefgarage nicht möglich. Eine 

Retention findet über die Dachbegrünung statt und ist in den 

Festsetzungen verankert. Die Empfehlung das überschüssige 

Dachflächenwasser als Brauchwasser zu nutzen, wird zur Kenntnis 

genommen.  

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in den Hinweisen 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des BP-

Verfahrens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

Aufnahme von 

Klarstellungen in 

der Begrünung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

Die Festsetzung zur wasserdurchlässigen Gestaltung von Wegen 

und offenen Stellplätzen wird in die Festsetzungen übernommen. 

Eine erneute Offenlage wird durchgeführt, da die Grundzüge der 

Planung nicht geändert werden, ist diese in verkürzter Form möglich. 

 

 

 

 

Von Seiten der Stadt Wendlingen wurde eine 

Grundwassermessstelle auf dem Gelände installiert. Sobald die 

Ergebnisse vorliegen, werden Sie an den Vorhabenträger und 

Bauherren weitergeleitet.  

 

Die Anregungen werden berücksichtigt und unter den Hinweisen 

ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

Da die Rodung der Bäume bereits stattgefunden hat, ist eine 

detailliertere Begehung nicht möglich. Zum Ausgleich der 

entfallenden Bäume werden Neupflanzungen festgesetzt.  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

Änderung im 

Textteil, ern. 

Offenlage 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

Hinweis in Begr. 

und Textteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

Ergänzung der 

Festsetzung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Begrünung wurde klarstellend ergänzt, dass der Verlust der Bäume 

das Lokalklima ggf. beeinflusst, dass dies jedoch durch mind. 7 

Neuplanzungen ausgeglichen wird. Die Pflanzgebote, gem. 4.7.2, 

wurden entsprechend ergänzt, allerdings wurde auf eine 

Konkretisierung der Baumstandorte im zeichnerischen Teil 

verzichtet, da diese noch auf unterschiedliche Belange z.B. 

Feuerwehrrettung, Sichtverhältnisse, Leitungen etc. abgestimmt 

werden müssen. Ein entsprechender Grünordnungsplan wird zum 

Baugesuch gefordert (Dies wird als Hinweis in den Bebauungsplan 

aufgenommen. Zu der Ergänzung der Pflanzgebote wird eine 

erneute Offenlage durchgeführt; da die Grundzüge der Planung nicht 

geändert werden, ist diese in verkürzter Form möglich.  

Hinweis zur Pflanzliste wird berücksichtigt. Da das Plangebiet im 

städtischen Bereich liegt, ist in sämtlichen Bereichen auch die 

Pflanzung geeigneter Sorten sowie von Arten der Straßenbaumliste 

nach GALK 2020 zulässig; darüber hinaus kann auch die 

Verwendung weiterer, an das Stadtklima angepasster Arten geprüft 

werden. 

Hinweise zur Empfehlung einer Fassadenbegrünung wird 

aufgenommen. Auf eine Festsetzung hierzu wird jedoch verzichtet, 

da dies nicht der im Wettbewerb geforderten Konzeption entspricht.  

Die Empfehlung zum Einbau von Nistkästen wird in die Hinweise 

aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in den Textteil, 

erneute Offenlage 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung, 

Hinweise werden 

ergänzt. 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme (Hinweise zum Schallschutz im 

Baugenehmigungsverfahren sind nun unter 7.13 zu finden.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Rücksprache mit dem Gutachter wurde die Einschätzung des 

Landratsamts bestätigt. Die Anregung wird aufgegriffen und im Sinne 

einer schlanken Bauleitplanung auf die Emissionskontingente 

verzichtet. Eine erneute Offenlage wird durchgeführt, da die 

Grundzüge der Planung nicht geändert werden, ist diese in 

verkürzter Form möglich.  

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Entfall der 

Festsetzung, ern. 

Offenlage 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Dachbegrünung und die Aufnahme von 

versickerungsfähigem Oberflächenbelag für Stellplätze und Wege 

wird der Anregung den Niederschlagswasserabfluss möglichst zu 

reduzieren Rechnung getragen.  

Die sonstigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, entsprechende Festsetzungen sind im 

Bebauungsplan enthalten bzw. als Maßnahmen im 

Baugenehmigungsverfahren zu leisten.  

Die Anforderungen wurden dem Investor mitgeteilt; geplant wird eine 

entsprechende Lüftungsanlage nach den DIN-Vorschriften, das 

Ansaugen erfolgt über die Süd- und Nordfassaden und über das 

Dach, mind. 3m über Geländehöhe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

Lüftungskonzepte sind in Bürogebäuden Standard. Hierbei werden 

dann auch die lufthygienischen Anforderungen berücksichtigt. Eine 

Aufnahme von Festsetzungen hierzu im Bebauungsplanverfahren ist 

demnach nicht erforderlich. Die Anregung wird jedoch zur Kenntnis 

genommen.  

 

Die Hinweise zum Klimawandel werden zur Kenntnis genommen. 

Bereits bisher hat sich die Fläche aufgrund der hohen Versiegelung 

aufgeheizt. Zukünftig wird durch die Dachbegrünung, 

wasserdurchlässige Belags-Gestaltung und Baumneupflanzungen 

einer Aufheizung entgegengewirkt.   

 

 

Die angegebenen Eintragungen werden ergänzt.  

 

Die L 1250 wurde zwischen Oberboihingen und Wendlingen verlegt, 

so dass die Bahnhofstraße zur Gemeindestraße herabklassifiziert ist. 

Die L 1250 neu befindet sich auf der westlichen Seite der Bahnlinie, 

demnach außerhalb des Planausschnitts. Die Klassifizierung der 

Stuttgarter Straße sowie die Bezeichnung der Bahntrasse werden 

aufgenommen.  

Die angesprochenen Grundstücke liegen zwar innerhalb des 

Planausschnitts jedoch nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Die 

Fortführungsnachweise sind noch nicht in das zu Grunde liegende 

Kataster integriert, insofern auch nicht dargestellt. Da sich diese 

Bereiche jedoch nicht innerhalb des Geltungsbereichs befinden, ist 

dies für die Verbindlichkeit des Bebauungsplans nicht relevant.  

 

 

 

 

Kenntnisnahmen 

 

 

 

 

Kenntnisnahmen 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

Kenntnisnahme; das RP wurde gehört.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei den im Plan eingetragenen Pflanzbindungen handelt es sich um 

bestehende Bäume, die gesichert werden, die Sichtbeziehungen 

werden gewährt. An den Sichtverhältnissen im Einmündungsbereich 

der Landesstraße wird keine Änderung erfolgen. Die Baufester sind 

mit ausreichend Abstand angeordnet.  

 

 

In den Gehweg der Landesstraße wird nicht eingegriffen.  

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

Die Löschwasserversorgung zum Neubau Volksbank Mittlerer 

Neckar wurde in einer Stellungnahme von RBS wave mit Datum 

08.04.2021 bestätigt. Die Stellungnahme liegt der Verwaltung zur 

Einsichtnahme vor. Die angesprochenen Anforderungen können 

erfüllt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme der Anforderungen und Weiterleitung an den 

Bauherren.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Weiterleitung an den Bauherren.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme und Anpassung in der Begründung.  

 

 

 

Kenntnisnahme und Aufnahme in den Hinweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, 

Aufnahme in die 

Hinweise 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

Zu 3.)  

Die bisher geltenden Vorschriften treten durch den neuen 

Bebauungsplan außer Kraft. Sie werden nicht geändert oder 

aufgehoben. Eine Einbeziehung in das Verfahren ist demnach nicht 

notwendig. Sollte es zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans 

kommen, leben die alten Festsetzungen wieder auf.  

 

 

Zu 4.) Die Daten wurden ergänzt. 

Zu 5.) Neupflanzungen, die gem. 4.7.2 gefordert sind, wurden im 

zeichnerischen Teil nicht konkretisiert, da diese noch auf 

unterschiedliche Belange z.B. Feuerwehrrettung, Sichtverhältnisse, 

Leitungen etc. abgestimmt werden müssen. Textlich wurden im 

erneuten Entwurf jedoch mindestens 7 Bäumen als Neupflanzung 

aufgenommen. Ein entsprechender Grünordnungsplan wird zum 

Baugesuch gefordert (Dies wird als Hinweis in den Bebauungsplan 

aufgenommen).  

Zu 6) Die Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzepts gem. §16 

LKeiWiG mit einer Entsorgungssicherung für mind. 10 Jahre unter 

Berücksichtigung der Raumordnungs- und Bauleitplanung ist Sache 

der Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Esslingen. Die 

Planung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ist nicht 

Aufgabe Bauleitplanung. Es wird davon ausgegangen, dass die 

vorliegende Bauleitplanung in dem entsprechenden 

Abfallwirtschaftskonzept Berücksichtigung findet, da hierzu keine 

Bedenken von Seiten des Landratsamts geäußert wurden. Die 

Entsorgung im Rahmen der Erschließung des Gebietes ist somit 

nicht in Frage gestellt.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

im Textteil  

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die neue Nutzung ist auf den umliegenden Straßen und den 

Straßenkreuzungen keine Zunahme des Verkehrs zu erwarten, da 

der entfallende öffentliche Park & Ride Parkplatz mit ca. 140 

Stellplätzen eine höhere Stellplatzanzahl und Frequentierung 

aufwies, als durch die vorgesehene gewerbliche Nutzung zu 

erwarten ist. Der öffentliche Parkplatz wird auf die andere Bahnseite 

verlegt, so dass von ihm eine direkte Anbindung an das überörtliche 

Straßennetz besteht. Durch die Rückstufung der Bahnhofstraße als 

Gemeindestraße ist von einer Reduzierung des 

Verkehrsaufkommens auszugehen.  

Es ist geplant, die Bahnhofstraße als 30-er Zone neu zu gestalten 

und zu sanieren. In diesem Zuge werden auch die bisherigen 

Verkehrselemente, die durch den Parkplatz bedingt waren, wie 

Linksabbiegespur und Fußgängerüberweg, überplant bzw. auf ihre 

weitere Notwendigkeit hin überprüft.  

Bei der Aus- und Einfahrt in die Tiefgarage sind daher keine 

verkehrlichen Probleme zu erwarten. Die Gewährleistung der 

entsprechenden Sichtbeziehungen und fahrdynamischer 

Dimensionen auf dem Grundstück ist Gegenstand der 

Bauausführung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

keine Änderung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Übersendung eines Satzungsexemplars in digitaler Form. 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

Berücksichtigung 



Stadt Wendlingen am Neckar Abwägungstabelle Teil I 

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Volksbank-Areal“ 19/48 

 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

 

Nach vorheriger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium wurde 

der Abstand zur Landesstraße 1200 von 7,0 m in der Planung 

berücksichtigt. Die Anbauverbotszone wurde in den zeichnerischen 

Teil des Bebauungsplans nachrichtlich übernommen, es kommt zu 

keinen Überschneidungen mit den überbaubaren 

Grundstücksflächen. Unter der Nachrichtlichen Übernahme Punkt 6 

des Textteils wurde die ausnahmsweise Zulässigkeit von Stellplätzen 

und Wegen ergänzt.   

Die Festsetzung zu Webeanlagen und zur Blendfreiheit der 

Außenbeleuchtung im Bereich der L1200 wird nachrichtlich in den 

Bebauungsplan übernommen.   

 

Die Anregung wird berücksichtigt. Entlang der Landesstraße sichert 

ein Zufahrtsverbot, dass die Erschließung nur über die 

Bahnhofstraße erfolgt.  

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

 

Berücksichtigung 

durch Ergänzung 

 

 

Berücksichtigung   
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 3 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Mehrfertigung in digitaler Form nach Satzungsbeschluss wird 

nachgekommen.  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise zur Geotechnik wurden in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass bzgl. Boden und Mineralische Rohstoffe keine 

Anregungen vorzutragen sind.  

 

 

 

 

 

Die Hinweise zum Grundwasser werden in den Bebauungsplan 

aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

der Hinweise 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

der Hinweise 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 4 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, dass Bergbau und Geotopschutz nicht berührt sind.  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Die Schallimmissionen auf das Plangebiet wurden in der 

schalltechnischen Untersuchung ermittelt und entsprechende 

passive Schallschutzmaßnahmen wurden in der Planung 

berücksichtigt.  

Auf die sonstigen Emissionen wird hingewiesen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

Zu 6 

 

 

 

 

 

 

Im Plangebiet sind keine aktiven Schallschutzmaßnahmen am 

Emissionsort der Bahntrasse vorgehsehen. Die schalltechnische 

Untersuchung weist auf die Notwendigkeit passiver 

Schallschutzmaßnahmen hin, die im Rahmen der Baugenehmigung 

nachzuweisen sind.  Hierauf wird im Bebauungsplan verwiesen.  

Die Anregung Schlaf- und Aufenthaltsräume auszuschließen wird 

insoweit nachgekommen, dass keine Wohnungen zulässig sind. 

Aufenthaltsräume in Büros können jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, da dies die Nutzung des Grundstücks unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu sehr einschränken würde.  

Lüftungsanlagen in Bürogebäuden sind Standard, eine Festsetzung 

rechtlich nicht zwingend, daher wird von einer Aufnahme in den 

Bebauungsplan abgesehen.   

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

9 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Teil II 

 

Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden angeschrieben: 

 

Von Seiten der Verbände und der Öffentlichkeit ist zur erneuten Beteiligung keine Stellungnahme eingegangen.  

 

Nr. Name Antwortschreiben vom 

1 Landratsamt Esslingen 18.08.2021 

2 Verband Region Stuttgart 

3 

27.07.2021 

3 Regierungspräsidium Stuttgart – Referat 21, Raumordnung  

4 Regierungspräsidium Freiburg- Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 03.08.2021 

5 Finanzamt Nürtingen  

6 Deutsche Bahn AG 03.08.2021 

7 Arbeitsagentur Göppingen  

8 Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart  

9 Handwerkskammer Region Stuttgart  

11 Netze BW GmbH Region Alb-Neckar 04.08.2021 

12 Transnet BW GmbH  

13 Stadtwerke Esslingen am Neckar 29.07.2021 

14 GKW Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar 28.07.2021 

15 Freiwillige Feuerwehr Wendlingen  

16 Deutsche Telekom Technik GmbH  

17 Unitymedia BW GmbH Vodafone  

18 Bundesnetzagentur  

19 Stadt Kirchheim unter Teck 

Stadt  

26.07.2021 

20 Gemeinde Oberboihingen  

21 Gemeinde Unterensingen  

22 Gemeinde Köngen - 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

 

 

Zu Oberflächenwasser:  

Die von der Stadt Wendlingen beauftragte Starkregenuntersuchung 

befindet sich derzeit in der Bearbeitung und wird voraussichtlich 

Ende 2021 fertiggestellt. Ergebnisse werden dann im 

Baugenehmigungsverfahren Berücksichtigung finden.  

 

 

Zu Abwasser / Regenwasser: 

Die Empfehlung das überschüssige Dachflächenwasser als 

Brauchwasser oder zur Bewässerung zu nutzen, wird unter den 

Hinweisen aufgenommen.  

 

Zu Grundwasser:  

Keine Bedenken. Entsprechende Hinweise zur Beachtung 

wasserrechtlicher Erfordernisse und der Ergebnisse des 

geotechnischen Berichts sind im Bebauungsplan enthalten. 

 

Zu Untere Naturschutzbehörde: 

 

Kenntnisnahme 

 

 

Zur Klarstellung wird unter den Festsetzungen zu Werbeanlagen ein 

Verweis auf die bereits enthaltenen Regelungen zur 

Außenbeleuchtungen aufgenommen.  

 

 

 

 

Berücksichtigung 

außerhalb des BP-

Verfahrens 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in den Hinweisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

eines Verweises 

zur Klarstellung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

 

 

 

 

 

Keine weiteren Anregungen 

 

 

 

Die L 1250 wurde zwischen Oberboihingen und Wendlingen verlegt, 

so dass die Bahnhofstraße zur Gemeindestraße herabklassifiziert ist. 

Die L 1250 neu befindet sich auf der westlichen Seite der Bahnlinie, 

demnach außerhalb des Planausschnitts.  

Die Flurgrenze und die Flurstücks-Nummern 130 (Bahnlinie 

südlich der Brücke), 542 und 544 werden dargestellt. 

Die angesprochenen nicht mehr aktuellen Gebäudebestände 

liegen zwar innerhalb des Planausschnitts jedoch nicht innerhalb 

des Geltungsbereichs. Die Fortführungsnachweise sind noch nicht 

in das zu Grunde liegende Kataster integriert, insofern auch nicht 

dargestellt. Da sich diese Bereiche jedoch nicht innerhalb des 

Geltungsbereichs befinden, ist dies für die Verbindlichkeit des 

Bebauungsplans nicht relevant.  

 

Zu Untere Baurechtsbehörde: 

Kenntnisnahme  

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Klarstellung 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 1 

 

 

 

Die Anregung wird aufgegriffen und auf die Hinweise zu den 

Überleitungsvorschriften verzichtet.  

 

 

Zu 3) Die Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzepts gem. §16 

LKeiWiG mit einer Entsorgungssicherung für mind. 10 Jahre unter 

Berücksichtigung der Raumordnungs- und Bauleitplanung ist Sache 

der Entsorgungsgesellschaft des Landkreises Esslingen. Die 

Planung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit ist nicht 

Aufgabe Bauleitplanung. Es wird davon ausgegangen, dass die 

vorliegende Bauleitplanung in dem entsprechenden 

Abfallwirtschaftskonzept Berücksichtigung findet, da hierzu keine 

Bedenken von Seiten des Landratsamts geäußert wurden. Die 

Entsorgung im Rahmen der Erschließung des Gebietes ist somit 

nicht in Frage gestellt.  

 

 

 

Berücksichtigung 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf weiterhin gültige Stellungnahme Nr. 2 in Teil I dieser 

Abwägungstabelle. Kenntnisnahme, dass der Planung keine 

regionalplanerischen Ziele entgegenstehen.  

Dem Wunsch nach einem Satzungsexemplar in digitaler Form wird 

nach Beendung des Verfahrens nachgekommen. 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweis auf weiterhin gültige Stellungnahme Nr. 4 in Teil I dieser 

Abwägungstabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

6 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 6 

 

 

 

 

Die Schallimmissionen auf das Plangebiet wurden in der 

schalltechnischen Untersuchung ermittelt und entsprechende 

passive Schallschutzmaßnahmen wurden in der Planung 

berücksichtigt.  

Auf die sonstigen Emissionen wird hingewiesen.   

Im Plangebiet sind keine aktiven Schallschutzmaßnahmen am 

Emissionsort der Bahntrasse vorgehsehen. Die schalltechnische 

Untersuchung weist auf die Notwendigkeit passiver 

Schallschutzmaßnahmen hin, die im Rahmen der Baugenehmigung 

nachzuweisen sind.  Hierauf wird im Bebauungsplan verwiesen.  

Die Anregung Schlaf- und Aufenthaltsräume auszuschließen wird 

insoweit nachgekommen, dass keine Wohnungen zulässig sind. 

Aufenthaltsräume in Büros können jedoch nicht ausgeschlossen 

werden, da dies die Nutzung des Grundstücks unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu sehr einschränken würde.  

Lüftungsanlagen in Bürogebäuden sind Standard, eine Festsetzung 

rechtlich nicht zwingend, daher wird von einer Aufnahme in den 

Bebauungsplan abgesehen.   

 

 

Der Hinweis auf Einbeziehung der Bahn bei der Baumaßnahme 

wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung 

durch Aufnahme 

in den Hinweisen.  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keine Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

13 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

keine Anregungen und Bedenken 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

zu 

16 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Beschluss-

empfehlung 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keine Bedenkung und Anregungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme 

 


